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 Ehrungskonzept- Anpassungen 2026 - Genehmigung 

Ausgangslage 

Seit vielen Jahren ehrt die Gemeinde Rüti anlässlich des Neujahrs-Apéros im Januar 

Rütnerinnen und Rütner für ihre Leistungen. Grundlage dazu bildet das Konzept der 

Gemeinde Rüti betreffend Ehrungen vom 18. November 2014. Das Konzept würdigt 

dabei den Leistungserfolg in den Bereichen Gesellschaft, Sport und Kultur. Die 

Vornahme der Ehrungen wird von der Rütner Bevölkerung geschätzt. Eine Kumulation 

von Unstimmigkeiten im derzeitigen Konzept führten jedoch zu Kritiken aus der 

Bevölkerung und Schwierigkeiten im Ehrungsprozess. Diese Unstimmigkeiten beinhalten 

die folgenden Punkte: 

 

- Der Schwerpunkt des gültigen Konzepts liegt ausschliesslich auf dem 

Leistungserfolg. Dieser kann im Sport dank klarer Leistungsergebnisse messbar 

gemacht werden. In den Bereichen Kultur und Gesellschaft besteht oftmals keine 

direkte Messbarkeit, der Erläuterungsschwerpunkt liegt auf dem Sport. Aus 

diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren de facto nahezu 

ausschliesslich Rütner Sportlerinnen und Sportler geehrt. Aus diesem Grund hat 

sich das gesellschaftliche Verständnis von «Sport-Ehrungen» eingebürgert. 

 

- Grosse gesellschaftliche oder ehrenamtliche Verdienste können anhand eines 

reinen Leistungsprinzips nicht messbar gemacht, und entsprechend nicht 

gewürdigt werden. Die Wertschätzung dieser Arbeit wird aber insbesondere aus 

Vereinskreisen stark gewünscht. 

 

- Zwar liegt der Schwerpunkt in den Ehrungen im Sport auf dem Leistungserfolg, 

die derzeitige Preisgeldverteilung mangelt jedoch an einer nachvollziehbaren 

Gewichtung nach gesellschaftlicher Relevanz und dem Format des Wettbewerbs. 

So werden Leistungen in Sportarten mit sehr hoher Leistungsdichte gleich 

bewertet, wie absolute Randsportarten mit teilweise sehr kleinen 

Teilnahmefeldern. Eine Klassifikation von ehrungswürdigen und nicht 

ehrungswürdigen Sportarten oder Bewegungsformen wird aus dem Konzept 

zudem nicht ersichtlich. 
 

- Das derzeitige Konzept umfasst den Versand von Glückbring-Briefen bei EM-. 

WM- und OS-Teilnahmen. Aufgrund der hohen medialen Informations- und 

Disziplindichte wird die Umsetzung seit einigen Jahren nicht mehr praktiziert. 

 

Um die genannten Unstimmigkeiten zu lösen, wurde das bestehende Konzept von der 

Abteilung Gesellschaft neu aufgelegt, harmonisiert und ergänzt. 
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Neues Ehrungskonzept 

Das neue Konzept umfasst die folgenden inhaltlichen Änderungen: 

 

- Erweiterung des Zwecks zur Würdigung und Wertschätzung aussergewöhnlicher 

ehrenamtlicher Arbeit durch eine eigene Ehrungsrubrik (siehe Art. 3 und Art. 9). 

Die Aussergewöhnlichkeit kann im extensiven oder intensiven Charakter 

bestehen und liegt in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderats. Die Zahl 

der maximal zu ehrenden Personen ist im Konzept festgelegt (siehe Art. 3). 

 

- Besondere Hervorhebung kultureller und gesellschaftlicher Leistungen im neuen 

Konzept durch eine eigene Ehrungsrubrik (siehe Art. 4). Diese umfasst eine 

Vielzahl kompetitiver Formate, die Würdigung und Vergabe von Preisgeld liegt 

ebenfalls in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderats (Art. 9). 
 

- Erarbeitung eines differenziert gewichteten Verteilungsschlüssel für die Vergabe 

von Preisgeldern im Sport (Anhang 1). Dieser richtet sich nach den Faktoren 

«Leistung», «Sportart» und «Format». Dabei werden Bewertungskriterien von 

Swiss Olympic hinzugezogen sowie Alterskategorien, Einzel- und 

Teamleistungen beachtet. Zudem wird ein Mindestalter für die Ehrungen im Sport 

von 14 Jahren eingeführt (Art. 2). 

 

- Als klares Statement der Gemeinde zu den Werten des Sports wird der Fall einer 

Leistungsaberkennung geregelt, bspw. aufgrund eines Dopingvergehens (siehe 

Art. 11). 

 

- Die Zuständigkeiten und der Prozessverlauf wurden auf die derzeitige 

Verwaltungsorganisation der Gemeinde angepasst (siehe Art. 6 ff.). 

 

- Die Benachrichtigungspflicht für Nominierungen wird besonders hervorgehoben 

(Art. 7). 

 

Das neue Konzept wird bereits auf die Ehrungen im Januar 2026 umgesetzt. Eine 

Anpassung des Budgets für die Veranstaltung ist mit dem neuen Konzept nicht 

erforderlich, da mit der neuen Preisgeldberechnung zwar eine neue Gewichtung, aber 

keine höheren Ausgaben zu erwarten sind. 

Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Der Beschluss verfolgt die Dimension Leben mit dem Leitsatz «Vereine, Freiwilligenarbeit 

und Nachbarschaftshilfe bilden das Fundament für ein erlebnisreiches Miteinander» aus 

der Strategie «Rüti leben Rüti gestalten».  

Relevanz zur Erreichung der Klimaziele 

Keine Relevanz.  
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Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat keine finanziellen Auswirkungen. 

Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Für den Beschluss ist gemäss Art. 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 2019 

der Gemeinderat zuständig.  

Beschluss 

1. Das neue Ehrungskonzept der Gemeinde Rüti wird genehmigt und veröffentlicht. 

2. Die Abteilung Gesellschaft wird mit der Umsetzung des Konzepts für den Neujahrs-

Apéro 2026 beauftragt und kommuniziert das neue Konzept der Rütner 

Vereinslandschaft. 

  



 

Seite 4/4 
 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Leitung Abteilung Gesellschaft 

- Vereins- und Sportkoordinator 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Ehrungskonzept- Anpassungen 2026 - Genehmigung» 

- Archiv 

 

4. Beilagen: 

- Konzept der Gemeinde Rüti betreffend Ehrungen – Anpassungen 2026 

- 420.020 Konzept der Gemeinde Rüti betreffend Ehrungen vom 18. November 2014 
 

 

Versand: 2. Dezember 2025 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 

 


